
Die neue EN1501-1:2021 für 
Hecklader-Kehrichtfahrzeuge

Status der Umsetzung, Übersicht und Herausforderungen



Die EN1501-1 betrifft alle Hecklader-Kehrichtfahrzeuge resp. 
deren allgemeine und Sicherheitsanforderungen. 

Diese Europäische Norm wurde basierend auf Art. 4 THG 
vollumfänglich ins Schweizer Recht übernommen und 
entfaltet daher seine Gültigkeit (Normen Harmonisierung).

Die Norm ist seit Oktober 2023 für alle neu in Verkehr 
gebrachten Hecklader gültig.

In-Verkehr-Bringer ist derjenige, der das Fahrzeug fertigstellt
und als CE-konform verfügbar macht. 



Wichtige Änderungen der Norm:

Arbeitsscheinwerfer und 
Arbeitsraumbeleuchtung

Rückwärtsfahren und 
Rückrollerkennung

• Fahrgestelle müssen mit einer 
Rückrollerkennung ausgerüstet 
sein

• Rückwärtsrollen ohne eingelegten 
Retourgang wird erkannt und an 
den Aufbau kommuniziert.

• Geschwindigkeit für das 
Rückwärtsfahren muss auf  9 km/h 
begrenzt sein.

• Tempo beim Vorwärtsfahren muss 
durch die Aufbausteuerung 
sowohl mit 9 km/h als auch mit 30 
km/h begrenzt werden können

Rückraumüberwachung (Kamera-
Monitor-System)



Wichtigste Änderung: Trittbretter und deren Stellungsüberwachung (1)

Nach der neuen Norm müssen 3 mögliche Positionen der Trittbretter erkannt werden:

Besetzt Stellung :
Das Trittbrett befindet sich in einer 
Position, in der es möglich ist, darauf 
zu stehen, und es steht tatsächlich 
jemand darauf.

Unnutzbare Position:
Das Trittbrett ist in einer 
Position, die verhindert, dass 
man darauf steht.
zB. senkrecht gefaltet

Nutzposition:
Trittbrett ist in einer Position, 
die es ermöglicht, darauf zu 
stehen, das Trittbrett ist aber 
nicht belegt



Unnutzbare
Position: 

Nutzbare Position: Besetzt Position: 

Vorwärts 
fahren

Keine Einschränkungen bezüglich Tempo. Maximal 30 km/h.

Rückwärts 
fahren

Rückwärtsfahren mit max. 9 km/h 
möglich

(technisch begrenzt)

Rückwärtsfahren darf nicht möglich sein und wird durch automatisches 
Stoppen des Motors oder/und Bremsen verhindert.

Ein Überbrücken der Rückfahrsperre ist möglich (Trittbrettumgehungsschalter), 
führt jedoch zu 15 min Zeitstrafe.

Rückwärts 
rollen

Das Rückwärtsrollen löst keine 
Zeitstrafe aus.

Bei Rückwärtsrollen des Fahrzeugs folgt eine Zeitstrafe von 15 min, bis Ladewerk 
und Lifter wieder eingeschaltet werden können. Die Zeitstrafe muss bei 

stehendem Fahrzeug ablaufen und beginnt bei Unterbrechung von vorne.

Trittbretter und deren Stellungsüberwachung (2)
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Ausblick auf technische Lösungen zur Kompensation der Mehraufwände

Entwicklung und Integration von automatisch hochklappenden Trittbrettern zum Rückwärtsfahren



Ausblick auf technische Lösungen

Prüfung der Umsetzbarkeit einer KI-gestützten Rückraumüberwachung per Kamerasystem mit 
Bremseingriff (Baumusterprüfung & Abstimmung SUVA)



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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